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Die immer noch große U nsicherheit bei B randgefahr ver- 
anlaßte am 31. M ärz 1727 die N euherausgabe einer Feuerver- 
ordnung, welche keine w esentlichen Neuforderungen stellte. 
D as Gebot, D ächer und Schornsteine aus feuersicherem  Stoffe 
herzustellon, bleibt im V ordergründe. F ü r den Z ustand  von 
W ohnungen is t  der folgende Satz von In te re sse1):

„Desgleichen soll ein jedes bey dem Gebrauche des K ohl
feuers in Töpffen, Pfannen und B ettw ärm ern V orsichtigkeit an
wenden, dass daraus, insonderheit zur Zeit, da es w indig ist, in 
den Zimmern oder sonst kein Schaden entstehen könne; jedoch 
m uss n ich t gedacht werden, dass jem and im H ause sich s ta t t  
E inheitzens m it Kohlen-Töpffen behelfen dürfte .“

In  den sicheren V erschluß der damaligen F enste r läß t 
diese B estim m ung einen bedenklichen Einblick tun. H äuser, 
wie sie für dio R egierungszeit F riedrich  W ilhelm s I. eigentüm 
lich sind, b rin g t Abb. 451. Bei aller E infachheit haben sie in 
ihren klaren  V erhältnissen manchen Reiz, und auch das böhmische 
P redigerhaus in  der W ilhelm straße (Abb. 452) läß t uns den selbst
verständlichen architektonischen A nstand einer leider län g st ver
flossenen Z eit neidvoll bewundorn.

Die bauliche E ntw icklung B erlins u n te r den le tzten  K ur
fürsten  und Königen w ar dank der ta tk rä ftig en  U n terstü tzung  
durch das H errscherhaus eine außerordentliche. Zum Teil 
w urden freie B austellen, zum Teil B aum aterialien, wie Holz 
und K alksteine, zum Teil sogar G eldunterstü tzungen in bar 
gew ährt. Daß dam it aber auch manchmal M ißbrauch getrieben 
w urde, g eh t aus der O rdre an das Gouvernem ent zu B erlin  
vom 26. A pril 1749 hervor, in der darüber gek lag t w ird, „dass 
wegen der zu B erlin  bauenden, verschiedene Inconvenienzen 
vorgefallen, indem nich t nu r ein und anderer von solchen ohne 
ordentliche A nw eisung zu bauen angefangen, woraus Processe 
m it denen N achbarn entstanden, sondern auch bei A usb ittung  
der Bau-M aterialien zum Theil sich ganz unbegründeter V or
ste llung  bedienet, und unrich tige Risse, auch B auanschläge eiri- 
gesandt, um dadurch m ehrere B au-M aterialien zu erhalten, als 
zu ihrem  Bau nö tig  gewesen, außerdem  aber nachhero n icht 
dahin gesehen worden is t. ob auch die solchen Bauenden aller
gnäd igst accordirte Bau-M aterialien w ircklich zum angezeigten 
B au verw andt, oder aber solcher schlechter als angezeiget 
worden, oder auch wohl garn ich t geschehen i s t “. Infolgedessen 
haben „Seine Königl. M ajestät sich resolvieret, dass, wann hin- 
führo jem and zu Berlin, es sey eine w üste S telle bebauen, oder

■) Copr. Const. March. V f l  X L II S. 274.

auch ein altes H aus einreissen, und s ta t t  dessen ein neues auf
bauen will, n ich t weniger Seiten- oder H inter-G ebäude zu ver
ändern, und anders als sie vorhin gewesen, setzen lassen will, 
derselbe alsdann ohne U nterschied sich zuförderst und ehe der 
Bau von ihm unternom m en w ird, bei dem Gouvernem ent und 
Policey-Directorium  zu Berlin sich melden soll, dam it er P la tz  
und Riss, wo gebauet werden will, gehörig exam iniret, und 
befundenen U m ständen nach von gedachtem  G ouvernem ent und 
Policoy-Directorio V eranlassung geschehen könne, und daferne 
jem and zu dergleichen B au von Sr. Königl. M ajestät sich Bau- 
M aterialien erb itten  wolle, so denn erm eldetes Gouvernem ent 
und Policey-D irectorium  die Risse und A usschläge zuvor exa- 
minireu, und wegen der benöthigten B aum aterialien das gehörige 
a ttes tiren , auch so dann auf die Execution des Baues selbst, 
und auf die A nw endung der dazu accordirten Bau-M aterialion 
hinlänglich ach t geben könne“.

H ierm it wird der A ufsichtsbehörde zuerst die Pflicht auf
erlegt, die N eubauten auch nach F ertig ste llung  zu prüfen auf 
die U ebereinstim inung m it der genehm igten Zeichnung.

A uch u n te r F riedrich  dem Großen w urde die P riv a tb au 
tä tig k e it lebhaft u n te rs tü tz t. Sowreit er n ich t durch dio K riege 
beansprucht war, bewies er sein besonderes In teresse fü r die 
V erschönerung und bauliche A usgesta ltung  seiner Residenzen. 
Sein Einfluß auf den künstlerischen Bau Potsdam s is t  bekannt. 
Auch in B erlin  geschah un te r seiner R egierung viel zur V er
schönerung der S tad t. A bgesehen von den öffentlichen Ge
bäuden und Brücken, welche er vor allem durch Knobelsdorf 
und G ontard errichten  ließ, förderte er auch w ieder die private 
B au tä tig k e it durch Bew illigung von Bauholz oder w enigstens 
durch Abgabe des erforderlichen Rüdersdorfer Kalkes sowohl 
für G rundm auerw erk als auch zum Brennen für den M örtel, 
fü r den allerdings, wrohl m it R ücksicht auf die un te r seinem 
V ate r gem achten üblen E rfahrungen, w enigstens der B ruch und 
die A nfuhrkosten gezahlt werden m ußten. H ierzu m ußten 
vom Gouvernem ent und der Polizei zunächst dio P läne geneh
m ig t werden, darauf "wurden die A nschläge vom B auam t und 
dem B ergw erksdepartem ent geprü ft und schließlich von letz
terem  die A nw eisung auf die K alksteine ausgestellt.

Bei dem A lte r und der U nvollständigkeit der eigentlichen 
Baubestim m ungen h a tte  nun eigentlich jeder V ollm acht zu 
bauen, wie er wollte, wenn nu r n ich t zu grob gegen die Feuer
sicherheit gefehlt w urde, und der N achbar durch den Bau n ich t 
wesentlich belästig t wurde. E s is t  bezeichnend, daß bereits in 
dieser Z eit K eller als W ohnräum e eingerich tet wurden. Dies
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Abh. 451. Alte Hituser am Cüpnirlcer Pietz 
Nach einer Photographie von P . A lbert Schwarz, Berlin NW S7

Abb. 453. Heiligegoiststr. 30 
Nach eigner Aufnahme

Abb. 45t. Roßstr. 10 
Nach eigner Aufnahme

Abb. 452 (nebenstehend). W ilhelm straße, Böhmisch"« 
Prediger- und Schulhaus (um 1750). Aus Mebes „Um 1800“ 
Mit Genehmigung des V erlages F. Bruckmann A. G., 

München

muß aber bereits den Zeitgenossen als etw as durchaus U nge
wöhnliches aufgefallen sein, denn w ir finden bei Ju s tu s  K onrad 
M üller1) ausdrücklich die Bem erkung, daß die S outerra ins bewohnt 
werden und daher m it Oefen versehen werden. Daß man m it M iet
leuten durchweg rechnete, erhellt aus der Bem erkung, „geräum ige 
und schöne H äuser, welche zum Teile noch weitläufige und hohe 
H intergebäude haben, w ohnt selten eine Fam ilie allein“ 2). E ine 
rech t mäßige Kellerw ohnung is t  z. B. in dem aus der zweiten 
Hälfto des 18. Ja h rh u n d e rts , sonst n ich t unebenen H ause 
H eiligegeiststraße 36 en thalten  (Abb. 453 u. 455).

In  dieser Zeit wird auf die A usbildung der T reppenhäuser 
m ehr und m ehr W e rt gelegt und in besseren H äusern , wie 
B reite  S traße 11, entstehen entzückende Schöpfungen m it ovalem 
G rundriß. Der kleine Mann versuch t es nachzum achen, und da 
er den Raum nicht so verschwenden kann, rundet er w enigstens 
die Ecken aus oder er m acht wenigstens das Treppenauge oval 
R oßstraße 16 (Abb. 4531456), G rünstraße9  (Abb. 427, Nr. 48 S. 246), 
K leine S tra lau er S traße [abgerissen] (Abb. 457). Im  übrigen aber 
en tstehen  schöne abgerundete Bauw erke m it klaren G rundrissen 
(wie Jüdenhof 9, Abb. 458, 459), welches noch eine alte Sehornstein-

>) Berlin und seine Bewohner, London 1792. 
’) Mitt. v.Ver. f. d. Gesch. Berlins, 1900, S. 35.

aulage, einen sogenannten poluischen Schornstein, erhalten hat. 
D er W rasen g eh t hier von einem Rauchfang gesam m elt ins Freie 
durch eine Oeffnung in der Decke, welche durch eine Klappe bei 
K älte nach B edarf geschlossen werden kann. E ine ähnliche Lösung 
wie P e tris traß e  25 (Abb. 423, Nr. 48 S. 246) w ird auch Parochial- 
s traßeö  (Abb. 460) je tz t w iederholt. A ls ein besonders glückliches 
M achwerk aus der Z eit um 1800 is t das H aus P robststraßo  8 
(Abb. 461 u. 462) anzusehen, bei dem sich die Liebe, welche man 
der A usbildung angedeihen ließ, so rech t offenbart an der F orm 
gebung des ganz niedrigen W erksta ttflügels m it geschweiftem 
P ultdach  und ovalen Fensteröffnungen.

W aren die bisher betrach te ten  H äuser säm tlich eingebaut, so 
is t daraus n ich t zu schließen, daß dies der einzig vorhandene Typ 
war. Die H errscher vom Großen K urfürsten  bis zu F riedrich  dem 
Großen waren säm tlich bestrebt, ih rer Residenz ein sta ttliches 
A ussehen zu verleihen. H ierzu waren die neuentstandenen Viertel 
besonders geeignet. Geländeerhebungen, die eine A bw eichung von 
der Graden berech tig t hätten , waren in dieser Gegend n ich t vor
handen, und so en tstand  die Dorotheen- und F ried richstad t m it 
einer E inteilung, welche zugeschnitten  w ar auf den Bau von 
W ihnvorderhäusern  m it dahinterliegenden G ärten, ohne daß sich 
H intergebäude daran schlossen. D ies g eh t am besten hervor aus 
dem Schlüterschen Entw ürfe zur U m gestaltung  der Um gebung
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Abb. 455. H eilisegeiststr. 86 
Nach einer Photographie von F. A lbert Schwartz, Berlin NW  87

des Schlosses, in dessen H in tergrund  der A usbau der F riedrich
s ta d t deutlich zu erkennen is t  (Abb. 464).

Einen G rundriß aus dieser Gegend g ib t uns Abb. 468.!) 
Doch auch freistehende W ohnhäuser w urden geschaffen und  
durch eine m assive U m w ehrungsm auer zu einer einheitlichen 
Gruppe zusam m engefaßt, dam it sie sich der S traße m it ihrer 
geschlossenen B ebauung anpaßten, wie die P red igerhäuser der 
D reifaltigkeitsk irche (Abb. 465).

M it der Z eit ha tten  sich also gewisse allgem eine Regeln 
gebildet, die, wenn sie auch n ich t verzeichnet waren, doch 
durch ih r A lte r eine gewisse W ürde besaßen und die hand
w erksm äßig von Geschlecht zu Geschlecht getreu lich  überliefert

*)• W ochenschrift des Arcb.-Ver. V. Jabrg . Nr. 36 S. 258 Taf. X III.

Abb. 456. Roßstr. 16

wurden. E rs t im Ja h re  1818 übernim m t es der Polizeiassesor 
B retzing, diese Gewohnheiten zu sammeln und schriftlich nieder
zulegen.

Diese „Spezial. Observanzen, nach welchen die Baukommission 
in Berlin erkennet“ sind nach 6 T iteln  eingeteilt. D er Ueber- 
sich t halber seien diese, um den In h a lt w enigstens erkennen zu 
lassen, nach ih ren  U eberschriften wiedergegeben.

T it. I  von den Zäunen und M auern und deren H altung ,
T it. I I  von der E rhöhung oder E rn iedrigung  eines Fundi, 

ingleichen von B estim m ung der Grenzen eines 
G rundstücks,

T it. I I I  von der Trauf- und W a'sserableitungsgerechtigkeit.
T it. IV  von A nlegung der F enster, Luft- und L ich tlöcher 

ingleichen anderer V erbauung und V erstäbung,
50*
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Abb. 457. Kl. S tra lauer S traße (abgerissen)
Nach Klöppel, „Heimische Bauweise in der H ark  Brandenburg“

T it. V von der D u rc h fa h rts -o d er D urchgangsgerechtigkeit 
ingleichen von Rheinen.

T it. VI von der G erechtigkeit, aus eines andorn B runnen 
W asser zu schöpfen.

Schon hieraus geh t hervor, wie wenig sich auch diese 
Sam m lung m it den eigentlichen F ragen  des Baues beschäftigen, 
wie auch h ier vielm ehr immer noch die nachbarlichen Bezie
hungen vorherrschen. (Fortsetzung folgt)

Bericht über (len Kongreß für Wohnungsaufsicht und Wohnnngspflege in Charlottenburg
v o n  R e g i e r u n g s b a u m e i s t c r  Juppe in C h a r l o t t e n b u r g

Der von der Zentralstelle für Volkswohlfahrt einberufene Kon
greß für Wohnungsaufsicht und Wohnungsptlege, welcher kürzlich 
in Charlottenburg stattfand, beschäftigte sich in dreitägigen ein
gehenden Verhandlungen mit den Fragen, welche bei der bevor
stehenden Beratung des preußischen Wohnungsgesetzentwurfs im 
Landtage von besonderer Bedeutung sein werden. Der rege Aus
tausch von Meinungen und Erfahrungen offenbarte die Notwendig
keit und Zweckmäßigkeit eines Wohnungsgesetzes auch für Preu
ßen, welches in dieser Beziehung anderen Bundesstaaten, z. B. 
Hessen, Bayern, W ürttemberg, Baden, nachsteht, in welchen die 
Wohnungsverhältnisse schon seit Jahren und m it gutem Erfolge 
durch besondere Gesetze geregelt sind. Wenn auch in Einzelheiten 
die Ansichten auseinander gingen, so herrschte doch Einmütigkeit 
bei der Annahme der Resolution, in welcher die in dem preußischen 
Gesetzentwürfe vorgesehene Reglung als eine brauchbare, wenn 
auch in verschiedener Hinsicht verbesserungsfähige Grundlage für 
die Einführung der Wohnungsauf sieht bezeichnet und an die Re
gierung und an den Landtag die dringende Bitte gerichtet wird, 
durch Gesetz, Verordnung und zweckentsprechenden Ausbau der 
Verwaltung dafür zu sorgen, daß überall in Stadt und Land eine 
planmäßige Wohnungsaufsicht und Wohnungspflege durchgeführt j 
wird.

Die Vorträge behandelten nach einem allgemeinen Überblick 
über die historische Entwicklung und über die Bedeutung für die 
Wohnungsreform, Volkserziehung und Volksgesundheit im Ein
zelnen das Arbeitsgebiet, die Organisation und die bisherigen Er
fahrungen und Erfolge der Wohnungsaufsicht und Wohnnngspflege.

Oberbürgermeister. D o m i n i c u s , Schiineberg, lieht die unge
heuren Schwierigkeiten hervor, welche bei der Schaffung neuer 
Stadtteile — Umlegung, Parzellierung, Bebauungsplan, Baufluchten- .

festsetzung, Bauordnung, Geldbeschaffung usw. —■ und bei der Ver
besserung" der W ohnungsverhältnisse in alten Stadtteilen — 
Straßendurchbrüche, Niederlegung ganzer Häuserviertel — zu über
winden sind. Unter all diesen Aufgaben der Wohnungsreform 
nehmen sich die der W ohnungsaufsicht fast winzig aus, und doch 
bildet gerade sie das Rückgrat aller positiven Wohnungspolitik. 
Die organisierte planmäßige W ohnungsaufsicht in Verbindung mit 
einer ebensolchen W ohnungsstatistik verm ittelt der öffentlichen 
Verwaltung einen ständigen Überblick über den Wohnungsmarkt 
und eine genaue Kenntnis der Wohnungsverhältnisse. Die bei der 
Beseitigung der festgestellten Wohnungsmängel gewonnenen Er
fahrungen lehren am besten die W iederkehr solcher Mängel in neu 
zu errichtenden Wohnungen verhüten. Die ständige Belehrung der 
Bevölkerung über vernünftige Wohnungspolitik, welche in erster 
Reihe eine ständige Beseitigung der bestellenden AVohnungsmängel 
sichern kann, wird, wenn sie mit Liehe, Verständnis und T ak t ge
geben wird, auch auf anderen Gebieten der Wohlfahrtspflege wirken 
und so in hohem Maße die Volkserziehung und Volksgesundheit 
fördern.

Dr. A l t e n r a t h ,  Berlin: Bei der Bestimmung des dem Woh- 
nungsgesetze einzuräumenden Geltungsbereichs wird die in den 
süddeutschen Staaten bereits gewonnene Erfahrung zu beachten 
sein, daß nur eine das ganze Land umfassende einheitliche Reglung, 
welche allen Gemeinden ohne Rücksicht auf ihre Größe die Aus
übung der Wohnungsaufsicht zur Pflicht macht, einen Erfolg ver
spricht. Nach den bisherigen Mißerfolgen der ehrenamtlich tätigen 
Beamten kann nur eine hauptamtlich ausgeübte Wohnungsaufsicht 
in Frage kommen. Sie erfordert einen besonderen Verwaltungs
apparat, dessen Wirken später gegebenenfalls auch auf die anderen 
Gebiete der allgemeinen Wohlfahrtspflege auszudehnen wäre. Die

i ; ; ' i  • ■ • • r
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Abb. 458. JUdenbof Nr. 9. Nach eigener Aufnahme Abb. 459. Judenhof 9. Nach einer Photographie von F. A lbert Schwartz, Berlin NW 87
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Abb. 460. Parochialstr. C. Nach eigener Aufnahme

Abb. 462. Probstg tr. 8. Aua liebes „Um 1800“
Mit Genehmigung des Verlages F. Bruckmann, A. ß . München

Abb. 460—463 zum Artikel 
„D lo K n tw tc k lu n g d c »  W oln iung ic  

u c s e n s  Ton G ro O - l lc r l ln “

Notwendigkeit einer einheitlichen Leitung und Förderung der Woh
nungsaufsicht, die Sammlung, Bearbeitung und Verwertung des 
Materials und der Erfahrungen, sowie eine planmäßige gemeinsame 
Bearbeitung der W ohnungsaufsicht und des Wohnungswesens über
haupt müssen zu einem entsprechenden Ausbau der Zentralbehörde 
oder zur Einrichtung eines besonderen Landeswohnungsamts 
führen. Auf die Sicherung einer einheitlichen Durchführung der in 
dem Gesetzentwurf enthaltenen Grundgedanken ist entweder in 
Bestimmungen des Gesetzes selbst Bedacht zu nehmen, oder aber 
es sind für den gleichen Zweck geeignete Ausführungsanweisungen 
und Verwaltungsmaßnahmen der Zentralbehörde vorzusehen.

Landeswohnunginspektor G r e t z s c h e l ,  Darmstadt, hält die 
gesetzliche Festlegung von Mindestanforderungen als Grundlage zur 
Beurteilung der Zulänglichkeit von Wohnungen in sozialer, ge
sundheitlicher und sittlicher Beziehung, sowie die gesetzliche Reg
lung des Verfahrens zur Beseitigung von Mängeln und der hierfür 
zu gewährenden Fristen für unbedingt notwendig. Eine Unter
scheidung zwischen kleinen und großen Gemeinden in bezug auf 
die obligatorische Wohnungsaufsicht erscheint sachlich nicht be
gründet, höchstens kann eine Abstufung der Mindestanforderungen

i in Frage kommen. Solche Mindestanforderungen, welche zwar nur 
i ein Wohnen auf niedriger Stufe, jedenfalls noch kein normales 
| Wohnen gewährleisten würden, könnten immerhin eine Verbesserung 

der W ohnsitten bewirken. Sie würden — für das ganze Land er
lassen — die Aufstellung von W ohnungsordnungen in manchen Ge
meinden wesentlich erleichtern und letzten Endes auch den Haus
besitzern einen gewissen Schutz gegen etwaige übermäßige Forde
rungen der Aufsichtsbehörde bieten.

Beigeordneter R a t h ,  Essen, unterscheidet Baumängel — 
Mängel bautechnischer Natur, deren Bekämpfung sich im wesent
lichen gegen die Hausbesitzer wendet — und Wohn- oder Be
wohnungsmängel, welche auf unrichtige gesundheits- und sitten
widrige Benutzung der Räume zurückzuführen sind und deren Be
kämpfung zwar auch die Hausbesitzer, in der Hauptsache aber die 
Mieter trifft. Die Beseitigung der Bau- und Wohnmängel ist durch 
Belehrung und Ermahnung, ohne Zwang, nur im Notfälle durch 
polizeiliche Anordnungen und stets unter peinlichster Berücksichti
gung der wirtschaftlichen Lage der Betroffenen anzustreben. Sie 

, wird sich erleichtern lassen durch die Bewilligung von längeren 
I Fristen, die Gewährung von schnell tilgbaren Darlehen oder Unter-,

; r i  f :  r i r
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Abb. 461. P robststr. 8. Nach eigener Aufnahme

i f r r T f :  : - i - r

Abb. 463. Tnubenstr. 62 
(Vergl. auch Abb 60)
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Abb 464 zum Artikel ,.Die Entwicklung des Wohnungswesens von (iroB-llerlin“ . SekKlters Entw urf zur Um gestaltung des Scbloßplatzes 
A us“ Dr. IV. Hegemann, der Städtebau uaeh den Ergebnissen der Allgemeinen Städtebau-Ausstellung. Mit Genehmigung des V erlages E rn st W asmuth A.G., Berlin

Stützungen, die Gründung von Wohnungshili'svereinen, die Be
schaffung von Betten usw. Neben der Kleinarbeit an der einzelnen 
Familie muß die Aufklärungsarbeit für die großen Massen durch 
Vorträge, Ausgabe von Merkblättern usw. einhergehen; alles. S tre
ben muß darauf gerichtet sein, die zunächst zu Beratenden zu frei
willigen Mitarbeitern zu gewinnen.

Wohnungspfleger, Regierungsbaumeister a. D. G u t ,  Char
lottenburg, gab einen Überblick über die außerordentlich große Aus
dehnung des Schlafstellenwesens, welcher deutlich erkennen ließ, 
daß die Aufnahme von Schlafleuten durchaus' nicht nur eine Be
sonderheit der großen Städte ist. ' Zu einer wirksamen Reglung 
des Schlafstellenwesens ist der Erlaß von besonderen Schlafstellen
ordnungen, und zwar in Form von Polizeiverordnungen notwendig, 
sind doch von den 1353 Beanstandungen des Charlottenburger 
Wohnungspflegers im Jahre 1911/12 allein 24%  auf Verstöße gegen 
die Schlafstellenordnung und die Wohnordnung zurückzuführen. 
Die Schlafstellenordhungen, deren Vorschriften auch die sogenannten 
„billigen“ möblierten Zimmer und die Unterkunftsräume aller bei 
ihrem Arbeitgeber wohnenden Angestellten zu umfassen haben, 
müssen außer dem Meldezwang auch besondere Mindestforderungen 
enthalten. Die Schlafstellen sind in jedem Jahre mindestens einmal 
zu besichtigen, die zur Aufnahme von Sehlaflcuten als ungeeignet 
erklärten Wohnungen sind dauernd zu überwachen. Die Kontrolle 
der Schlafstellen ist zweckmäßig der allgemeinen W ohnungsauf
sicht anzugliedem.

Generalsekretär Hofrat Dr. P. B u s c h i n g , München, betont, 
daß die Wohnungspflege von der W ohnungsaufsicht begrifflich und 
sachlich zu trennen sei. Die Wohnungsaufsicht hat in erster Reihe 
die Einhaltung der polizeilichen Vorschriften in bautechnischer und 
hygienischer Beziehung zu überwachen; sie ist berechtigt zu be
anstanden, zu strafen, Zwangsmaßnahmen zu beantragen und durch
zuführen, hat also im wesentlichen polizeilichen Charakter. Dem
gegenüber nimmt die AVohnungspflege die bestehenden Verhältnisse 
als gegeben hin und sucht durch Belehrung mit sorgfältiger Rück
sichtnahme auf die ■ Stimmungen und Wünsche der Hausfrauen zu 
bessern; sie hat als ein Zweig der öffentlichen Wohlfahrtspflege den 
Charakter sozialer Hilfsarbeit. In kleinen Orten werden sich bei ge
eigneter Vorbildung und Begabung der leitenden Persönlichkeit 
Wohnungsaufsicht und Wohnungspflege in einer Hand vereinen 
lassen. In größeren Orten wird dagegen wegen der Überlastung 
der mit der Wohnungsaufsicht betrauten Beamten eine selbständige 
Ausübung der Wohnungspflege erforderlich werden, sind doch z. B. 
in Charlpttenburg während des 2% jährigen Bestehens der Woh
nungspflege erst 23 %  aller zu besichtigenden Wohnungen besucht 
worden. Einen wirklichen Erfolg verspricht die Wohnungspflege nur, 
wenn sie einerseits mit der Wohnungsaufsicht, anderseits mit 
allen übrigen Organisationen der allgemeinen Wohlfahrtspflege —

Krankenpflege, Säuglingspflege, Wöchnerinnenpflege, Mutterschutz, 
Jugendfürsorge, Trinkerfürsorge, Tuberkulosefürsorge, Armenfür
sorge — in ständigem Zusammenhang arbeitet; nur. derjenige, 
welcher in Fällen von Not, K rankheit usw. einer Familie helfend 
beigestanden hat, kann sich das Vertrauen gewinnen, welches die 
Grundlage der AVohnungspflege bilden muß. Als Organe der Wohl
fahrtspflege werden sich am besten solche Persönlichkeiten eignen, 
welche mit der Gesundheits- und Wohlfahrtspflege vertraut sind, 
die Bedürfnisse und Gewohnheiten der Arbeiterbevölkerung genau 
kennen und nicht nur durch'theoretische Belehrungen, sondern auch 
durch praktisches Zugreifen beratend und erzieherisch zu wirken 
verstehen. Sehr empfehlenswert ist die Anstellung von Wohnungs- 
pflegern durch große Arbeiterbauvereine; wenn es auch meist schwer 
sein wird, die Generalversammlung von ihrer Zweckmäßigkeit zu 
überzeugen, so werden die Kosten doch bald aufgewogen werden 
durch die bessere Instandhaltung der Wohnungen sowie vor allem 
durch die Hebung der Wohnungsinsassen in wirtschaftlicher und 
gesundheitlicher Beziehung.

S tadtra t S c y d c l ,  Charlottenburg hält in allen größeren 
Städten die Errichtung von W ohnungsämtern für notwendig, welche 
als Grundlage für ihre Tätigkeit eine planmäßige Wohnungs- 
besichtigung vorzunehmen und eine lückenlose Aufnahme aller 
Kleinwohnungen, der Wohnungen mit Schlafgängern und After- 
mietern und der Räume für die bei ihrem Arbeitgeber wohnenden 
Angestellten und Dienstboten zu bewerkstelligen haben. Neben der 
Beseitigung der festgestellten Mängel sollen sie sich der Führung 
einer W ohnungsstatistik, der Ausübung- einer besonderen Schlaf
stellenkontrolle, der Unterhaltung eines Wohnungsnachweises sowie 
der Erstellung von Wohnungen, Ledigenheimen usw. widmen. Da 
die Aufgaben des Wohnungsamtes vorwiegend sozialer Natur sind, 
soll es als ständige kommunale Wohlfahrtseinrickturig ohne polizei
lichen Charakter auch dort, wo die Polizeiverwaltung in den Hän
den der Gemeinde liegt,, betrieben, mit Polizeiverfügungen soll nur 
im Notfälle vorgegangen werden. Eine rein polizeilich eingerichtete 
Wohnungsaufsicht soll nur für die auf Grund einer Polizeiverord
nung zu handhabende Schlafstellenkontrolle eingerichtet werden. 
Die Wohnungsaufsicht und AVohnungspflege ist überall durch Be
amte — für etwa 50 000 Einwohner je einen — im Iiauptam te mit 
Unterstützung gleichfalls hauptamtlich tätiger AVohnungspflcgcrinnen 
auszuüben. Neben ihnen sind zu W ohnungsdeputationen, -kommis- 
sionen. -aussehiissen und -Unterausschüssen auch ehrenamtlich tätige 
Persönlichkeiten heranzuziehen, welche eine Kontrolle der Lei
stungen des Wohnungsamts durch die Bürgerschaft ermöglichen, das 
Ansehen des AVohmmgsamts bei den Betroffenen erhöhen und den 
Gedanken der AVohnungspflege in weiteren Kreisen verbreiten wer
den. Für die Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit sind Sachver
ständige aller Art, auch Frauen, in den Unterausschüssen auch die
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Armenärzte mit Sitz und Stimme erwünscht. Der Leiter des W oh
nungsamts muß über alle Arbeiten unterrichtet werden, das W oh
nungsamt muß stets in Fühlung mit allen öffentlichen und privaten 
Fürsorgeeinrichtungen bleiben, als erstrebenswertes Ideal soll die 
Entwicklung des Wohnungsamts zu einem zentralen Wohlfahrts
amte gelten. S tatt der aktenmäßigen Behandlung des Materials soll 
zur Ersparung von Zeit und Geld hauptsächlich mit K arten
systemen gearbeitet werden.

Landeswohnungsinspektor D a s c r ,  S tuttgart: Die Mehrzahl
der Wohnungsmängel sind erfahrungsgemäß bautechnischer Natur, 
eine bautechnische Vorbildung des W ohnungsinspektors wird des
halb die geeignetste, akademische Vorbildung wird der nichtakade
mischen vorzuziehen sein. Weibliche Wohnungsinspektoren werden 
besonders für die Arbeiten am Platze sein, welche ihrer Natur am 
besten entsprechen, also dort, wo zugleich Wohlfahrtspflege be
trieben werden soll. Die Erziehung der Frau durch die Frau muß 
schon mit. der Einwirkung auf die lioranwachsenden Töchter be
ginnen. Bei der Annahme einer Besichtigung in Abständen von j 
zwei Jahren werden Gemeinden von mehr als 50 000 Einwohnern j 
einem W ohnungsinspektor im Hauptamt zu unterstellen sein; der 
Zusammenschluß kleiner Gemeinden zu einem Bezirke mit einem 
im Hauptamte angestellten Wohnungsinspektor ist wünschenswert. 
Wenn die Anstellung hauptamtlich tätiger Beamten sich nicht er
möglichen läßt, sind solche Organe mit der Wohnungsaufsicht zu 
betrauen, welche in Ausübung ihres Hauptberufs häufig die Woh
nungen aufsuchen müssen. So könnten z. B. die Krankenkassenkon- 
trolleure in Frage kommen; allerdings müßte, da sie meist nicht über 
eine genügende Vorbildung verfügen werden, ihre Tätigkeit sorgsam 
überwacht werden. Die ehrenamtliche Tätigkeit im Dienste der 
Wohnungsaufsicht hat in S tuttgart völlig versagt.

Landeswohnungsinspektor Regierungsassessor Dr. L ö h n e r ,  
München hält die Anstellung von Bezirkswohnungsaufsichtsbeamten 
als Fachberater der Regierungen, worüber im 'Wohnungsgesetzent
wurf Bestimmungen vorgesehen sind, für sehr zweckmäßig; zur 
Ermöglichung einer einheitlichen Durchführung der Bestimmungen 
für den ganzen Bezirk, eines Ausgleiches der örtlichen Verschieden
heiten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der 
Verwertung der gesammelten Erfahrungen. Für einen weiteren 
Ausbau des Gesetzes ist die Schaffung eines Mittelpunktes unent- 
)chilieh. Ein Bedürfnis liierfilr muß sowohl für vorwiegend in- 
dustrielle Bezirke als auch für Bezirke mit vorwiegend ländlichen 
und kleinstädtischen \  erhiiltnissen als vorliegend angesehen werden 
Dem Bezirkswohnungsaufsichtsbeamtcn wird die Aufgabe obliegen 
zunächst die Wohnungsaufsicht in den einzelnen Orten nach aufzu
stellenden Richtlinien zu organisieren, sich von den tatsächlichen 
V erhältmssen eine gründliche Kenntnis zu verschaffen, das Ergebnis 
zusammenzufassen und der Zentralbehörde zu berichten. Ebenso 
wichtig ist die begutachtende Tätigkeit im Wohnungswesen über

haupt nach der technischen, gesundheitlichen, sozialen und wirt
schaftlichen Seite hin. Sie wird sich zu erstrecken haben auf 
Fragen der Besiedelung, des Städtebaues, des Baurechts usw., auf die 
Mitarbeit bei den Aufgaben der Gesundheitspolizei (Seuchenbe
kämpfung, Tuberkulose), sowie auch auf die Beurteilung der Not
wendigkeit und Zweckmäßigkeit neuer gesetzlicher Bestimmungen 
sozialer N atur (Heimarbeitsgesetz). Schließlich soll der Bezirks
wohnungsaufsichtsbeamte der allgemeinen Wohlfahrtspflege dienen 
durch Förderung bereits bestehender und Anregung neuer Wohl
fahrteinrichtungen, durch zweckmäßige Ausnutzung schon vorhan
dener und Beschaffung neuer Mittel.

Als geeignete Vorbildung des Bezirkswohnungsaufsichtsbe
amten ist der Nachweis abgeschlossener hochbautechnischer und 
volkswirtschaftlicher Kenntnisse anzusehen. Dem Bezirkswohnungs
aufsichtsbeamten ist eine gewisse Selbständigkeit einzuräumen; zur 
Unterstützung ist ihm eine genügende Anzahl von Hilfskräften bei
zugeben. Der Titel müßte abgekürzt werden und mehr die „Be
ratung“ betonen, wie es beim Gewerberat, Medizinalrat usw. der 
Fall ist.

W ohnungsinspektorin Dr. A u g u s t e  L a n g e ,  Halle a. S. will 
die Aufgaben der als vorwiegend polizeiliche Einrichtung anzusehen
den Wohnungsaufsicht — die Durchführung sachlicher Vorschriften 
— dem Manne, die Aufgaben der den Charakter der W ohlfahrtsmaß
nahme tragenden Wohnungspflege — die Verhältnisse durch Rat, 
Belehrung und Erziehung mittelbar zu bessern — der Frau zuge
wiesen wissen. W ohnungsaufsicht und Wohnungspflege sollen sich 
ergänzen, die in ihr tätigen männlichen und weiblichen Kräfte 
müssen vollkommen gleichgestellt werden. Nur wenn die Frau in 
gleicher Selbständigkeit und mit eigner Verantwortung arbeiten 
kann wie der Mann, wird sie ihr Bestes geben. Wenn für eine Ge
meinde nicht mehrere Personen angestellt werden können oder in 
Zweifelfällen, soll der Frau, deren Tätigkeit zwar weniger sinn
fällig, dafür aber in der W irkung nachhaltiger sei, der Vorzug ge
bühren; sie wird sich technische Kenntnisse leichter aneignen als der 
Mann die zur pflegerischen Tätigkeit im weitesten Maße notwendige 
Vorbildung. Als besoldete Beamtin und zumal für die selbständige 
Leitung hat sich die volkswirtschaftlich vorgebildete Frau als ge
eignet erwiesen. Um ihr die erforderliche Schaffensfreudigkeit zu 

I sichern, ist sie durch ein auskömmliches, angemessenes Gehalt zu 
entschädigen. Als ehrenamtlich wirkende Helferinnen werden geeig
nete im sozialen Leben der Gemeinde erfahrene Frauen eine be
friedigende Tätigkeit finden.

Beigeordneter Dr. H o p f ,  Elberfeld. Wohnungsaufsicht und 
Wohnungspflege sind grundsätzlich kommunale Wohlfahrtseinrich
tungen ohne polizeilichen Charakter; soweit sie zur Sicherung ihrer 

i  W irksamkeit gewisser polizeilicher Funktionen bedürfen, sind diese 
| Funktionen — Wohnungsordnung, Kontrolle der Wohnungen, 
| Zwangsmaßnahmen zur Durchführung der erforderlichen Maßregeln
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— in ihrem ganzen Umfange der Stadt beizugeben. — Es erscheint 
nicht angängig, entsprechend dem Gesetzentwurf Wohnungsaufsicht 
und Polizei zu trennen; die Selbstbestimmung der die Kosten tra
genden Städte und der freie Wettbewerb unter ihnen sollen bei der 
Regelung des Wohnungswesens nicht ausgeschaltet werden. Dafür 
spricht auch der enge Zusammenhang der W ohnungsfürsorge m it der 
Bauordnung und der Wegepolizei. Der gesetzgeberische Einfluß der 
Stadt auf die Gestaltung der W ohnungsordnung muß sichergestcllt 
werden. Die ausnahmsweise erforderlich werdenden polizeilichen 
Zwangsmaßnahmen müssen von dem das Wohnungswesen verwal
tenden städtischen Organen gehandhabt werden, ohne die deren An
sehen schädigende Möglichkeit der Anrufung einer anderen — 
staatlichen — Verwaltungsstelle durch den Betroffenen.

Bürgermeister Dr. L u p p e ,  Frankfurt a. M. betont die Not
wendigkeit eines kommunalen Wohnungs- und Schlafstellennach
weises als Ergänzung der W ohnungsaufsicht und als wertvolle 
Grundlage für wohnungspoiitische Maßnahmen. Der Wohnungsnach
weis wird sich zweckmäßig auf alle Wohnungen und Gewerbelokale, 
nicht nur auf Kleinwohnungen erstrecken müssen; wenn er Erfolge 
erzielen soll, ist der Meldezwang für leerstehende Kleinwohnungen 
einzuführen, was wohl nur durch eine Polizeiverordnung möglich ist. 
Der Wohnungsnachweis für Kleinwohnungen muß unentgeltlich sein, 
eine häufige Veröffentlichung der Wohnungsangebote ist zu emp
fehlen. Eine Angliederung des Wohnungsnachweises an die Woh
nungsfürsorge erscheint zweckentsprechender als eine Verbindung 
mit dem Arbeitsnachweise. Als typische Beispiele wurden die Or
ganisation und die Erfahrungen der W ohnungsaufsicht in einer 
Großstadt — Mannheim — in einer mittleren Stadt — Darmstadt — 
und im platten L ande':-- Kreis Worms — geschildert.

Rechtsrat Dr. M o e r i c k e ,  Mannheim w arnt davor, die Eigen
tümerwohnung der Wohnungsaufsicht zu entziehen, da sich gerade 
hier auch erhebliche Mißstände in bautechnischer und gesundheit
licher Beziehung sowie feuergefährlicher und sittlichkeitsgefähr
dender A rt vorfinden. Die ehrenamtliche Tätigkeit ist nicht hoch zu 
veranschlagen. Eine aktenmäßige Behandlung des Materials wird 
umständlich und kostspielig, s ta tt ihrer ist eine W ohnungskarten
registratur zu empfehlen.

Bürgermeister Dr. M ü l l e r ,  Darmstadt. Die Verhältnisse der 
mittleren Stadt scheinen im Gesetzentwurf etwas vernachlässigt; 
auch das Vorgehen im Enteignungswege bedarf gesetzlicher Reg
lung. Die Festlegung von Mindestanforderungen ist nicht unbedingt 
erforderlich, ein persönlich geeigneter Beamter mit Rückgrat wird 
auch ohne solche auskommen. Mit der Ausübung der Wohnungs
aufsicht ist ein mit sozialem Verständnis und mit nüchternem Blick 
für die wirklichen Verhältnisse begabte Persönlichkeit zu betrauen, 
welche auf einem Gebiete sachverständig und imstande ist, sich 
auch auf allen Gebieten eine gründliche Einsicht zu verschaffen. 
Die nun einmal vorhandene Unbeliebtheit der Polizei richtet sich 
meist nur gegen den uniformierten Beamten. Das Wirken der Bau
polizei wird kaum als Polizeitätigkeit angesehen, und es wird des
halb vorteilhaft sein, die Baupolizei mit der Wohnungsaufsicht zu 
befassen. In engstem Zusammenhänge mit der W ohnungsaufsicht 
muß die Wolmungsbeschaffung durch Wohnungsnachweis, Kleinwoh
nungsbau usw. stehen.

Kreiswohnungsinspektorin Dr. K r ö h n e ,  Worms. Eine fakulta
tive Wohnungsaufsicht für das platte Land muß die traurigsten Folgen 
haben.  ̂Die schlechten ländlichen W ohnungsverhältnisse werden 
keine Verbesserung erfahren, die vom Lande nach der S tadt Ab- 
wandemden werden dann auch das dortige Niveau der Wohnungs
kultur herabdrücken. Insassen derselben Gemeinde werden sich 
selten zur Ausübung der Wohnungsaufsicht eignen, da sie als Ver
wandte, Nachbarn, Kunden, Schuldner, Gläubiger usw. nicht un
abhängig genug sind. Die hauptamtlich tätige Wohnungspflegerin 
ist als Beamtin der Kreisverwaltung eingeordnet, worauf ihre Auto
rität im wesentlichen beruht. Die Mitwirkung des Kreisbauin
spektors und des Kreisgesundheitsamtes hat sich als sehr zweck
mäßig erwiesen. Die Annahme von 3 %  leerstehender Wohnungen 
für einen gesunden W ohnungsmarkt ist für , das platte Land zu 
hoch; sehr wirksam ist die Gründung von Kreisbauvereinen. Woli- 
nungsaufsicht und Wohmmgspflege müssen ständig Zusammen
wirken, eine Verbindung oder Verschmelzung beider zu einem Amte 
ist erstrebenswert.

Den in den einzelnen Vorträgen zum Ausdruck gebrachten An
schauungen wurde in der anschließenden Diskussion im allgemeinen 
beigeptlichtet, im einzelnen aber auch widersprochen. Der Dis
kussion war zu entnehmen:

Statistische Feststellungen in W ürttemberg und Bremen haben 
ergeben, daß sich die Hälfte der in Mietshäusern vorhandenen 
Mängel auch in Eigenhäusern vorfanden; die Wohnungsaufsicht 
wird also unbedingt auch auf sie ausgedehnt werden müssen.

Wenn auch keine Gemeinde zu arm sein darf um etwas für die 
Wohmmgspflege zu tun, so ist doch zu bedenken, daß a le -B e
lehrungen, nur dann von Erfolg sein können, wenn den Belehrten 
die Mittel zur Beseitigung der mißlichen Verhältnisse zur Verfügung 
stehen oder gestellt werden. Die Kosten für die Einrichtung eines 
W ohnungsamtes sind zwar nicht sehr hoch; -weit größer sind schon

die Ausgaben für die Durchführung der zur Abstellung der Miß
stände erforderlichen Veränderungen, wobei auch die Rückwirkung 
auf die Armenverwaltung — Steigerung der Armenlasten — nicht 
unterschätzt werden darf. Zu berücksichtigen ist ferner, daß z. B. 
in Industrieorten die Zusammensetzung der Bevölkerung und die 
Finanzkraft der Gemeinde oft von der Konjunktur abhängig sind. 
Andererseits läßt sieh nicht verkennen, daß dem Aufwand _ von 
Kosten für die Wohnungspflcge Ersparnisse auf anderen Gebieten 
der Wohlfahrtspflege gegenüberstellen werden.

Die verschiedene Beurteilung der Notwendigkeit der Woh
nungsaufsicht Polizeicharakter zu geben,_ die Wohnungspflege da
gegen als reine kommunale W ohlfahrtseinrichtung zu handhaben, 
beruht auf der verschiedenen Bewertung des Polizeiwesens im 
Süden und im Norden Deutschlands. Ein Zuviel an Polizei soll auf 
jeden Fall vermieden werden; es erscheint deshalb nicht angebracht, 
auch das polizeiliche Einschreiten schon im Gesetze zu regeln.

Von einer Schematisierung der Organisation ist in Anbetracht 
der allenthalben verschiedenen Verhältnisse dringend abzuraten. 
Die Festlegung von Mindestanforderungen muß bedenklich er
scheinen, wenn man sioli vergegenwärtigt, welchen unheilvollen 
Einfluß z. B. die Bestimmungen der Berliner Baupolizeiordnung 
hinsichtlich der Mindosthoffläche auch auf die Bebauung in anderen 
Orten ausgeübt haben. Die Erbauer neuer Häuser werden sich ledig
lich an die Mindestanforderungen halten und dadurch vielleicht so 
gar gute Bausitten verderben. Gefährlich kann z. B. die Festlegung 
eines Mindestluftraumes oder einer Maximaibelegungsziffer werden, 
welche den Hausbesitzern als Vorwand dienen könnten, kinder
reichen Familien die Aufnahme zu versagen.

Eine strenge Scheidung der Arbeitsgebiete — W ohnungsaufsicht 
für den Mann, Wohnungspflege für die Frau — wäre zu bedauern; 
es sollte vielmehr freier W ettbewerb auf beiden Gebieten gelassen 
werden. Die Pfleger sollen sozial und geistig den zu Pflegenden 
nicht zu nahe stehen. Eine akademische Vorbildung für die Woh
nungspflegerin darf zwar nicht überschätzt werden; die Festsetzung 
einer gewissen Norm ist aber notwendig und als solche kann, zumal 
genügende Erfahrungen über die Berührung nicht akademisch vor
gebildeter Frauen noch nicht vorliegen, vorläufig nur die akademi
sche Bildung angesehen werden. Die Gehaltsfrage soll zwar nicht 
ausschlaggebend für die Wahl des Berufs sein; ein angemessenes 
Gehalt soll aber auch die soziale Einschätzung der Tätigkeit deut
lich • zum Ausdruck bringen. Ehrenamtlich tätige Wolmungspfleger 
sind nicht zu entbehren, werden aber stets der Beratung durch sach
verständige Beamte bedürfen. Der Sache nicht zum V orteil. ist, 
daß die ehrenamtliche Tätigkeit leichter wechseln kann als die des 
angestellten Beamten. Die in ständiger Berührung mit den Ver
sicherten stehenden Krankenkassenkontrolleure sind — auch in 
Anbetracht der wesentlichen Erweiterung des Kreises der Versiche- 
rungspilichtigen vom 1. Januar 1914 ab — außerordentlich geeignete 
Hilfsarbeiter. Wenn sie zur Meldung aller in Frage kommenden Fälle 
verpflichtet werden, wie es in Berlin geschehen soll, dürfte es oft ge
lingen, noch rechtzeitig Hilfe zu bringen. Auch den Armenkom
missionen, die mit den Verhältnissen der Unterstützungsbedürftigen 
genau vertrau t sind, ist mehr Einfluß auf die Gestaltung der Woh
nungsverhältnisse einzuräumen. In großen Städten ist ein Zusam
menarbeiten mit den übrigen Zweigen der Wohlfahrtspflege schon 
deswegen dringend notwendig, weil dann jede Organisation im ein
zelnen Falle erfahren kann — vielleicht in einer zu schaffenden Zen 
tralstelle — ob -und wieweit sich eine andere Organisation etwa 
schon mit demselben Falle befaßt hat. Vorzügliche Dienste bei der 
Vermittlung zwischen Vermieter und Mieter leistet das Einigungs
amt in Solingen, zu welchem sowohl von den Hausbesitzervereinen 
als auch von den Mietervereinen Beisitzer gewählt werden, und 
dessen Entscheidungen u. a. ein Normalmietsvertrag zugrunde liegt.

Da die von Hausbesitzervereinen abhängigen Wohnungsnach- 
weise aus manchen Gründen meist, nicht genügen, sind solche von 
den Gemeinden und Kreisverwaltungen einzurichten; ein polizei
licher Meldezwang, ist aber unbedingt erforderlich, wenn die Fest
stellungen des Nachweises nicht zu Trugschlüssen wegen lücken
haften Materials führen sollen. Das Recht der Freizügigkeit ist 
nicht so aufzufassen, daß sich jeder bedingungslos überall nieder
lassen kann, als Vorbedingung ist vielmehr das Vorhandensein einer 
einwandsfreien U nterkunftsstätte anzusehen. Der Wohnungsnaeh- 
weis kann allein durch die Feststellung eines Mangels an Klein
wohnungen zu dessen Beseitigung beitragen.

Mit der Ausübung der W ohnungsaufsicht und WolmungspflegP 
muß eine planmäßig zu organisierende Aufklärungsarbeit mit Be
nutzung aller zu Gebote stehenden Hilfsmittel Hand in Hand gehen: 
als weiteres Ziel ist die Verbesserung der Bauordnungen anzustreben, 
u. a, wird auch die Forderung von Spielplätzen für die je tzt meist von 
den Fluren und Höfen verbannten Kinder schon in das Gesetz auf- 

i zunehmen sein.
Im Hinblick darauf, daß gesetzliche Vorschriften über das 

Wohnungswesen in Preußen in hohem Maße fördernd auf die Woh
nungsverhältnisse aller übrigen Bundesstaaten wirken würden, wäre 
das Zustandekommen des Gesetzes auch im Interesse des ganzen 

i ganzen Reiches nur zu begrüßen.
F ü r die Schriftleitung verantw ortlich: B anra t M. O -uth in Berlin W .57, Bülowstr. SS 

Carl H erm anns Verlag in Berlin W. 8, M anerstr. 43/44 — Gedruckt bei Ju lius Sittenfeld, Hofbuchdrucker., Berlin W. 8, Mau erst r. iS /H Nr. 50



W o c h e n s c h r i f t  d e s  a r c h i t e k t e n -Ve r e i n s  z u  B e r l i n
HERAUSGEGEBEN VOM VEREINE

Nummer 50a Berlin, Mittwoch den 17. Dezem ber 1913 VIII. Jahrgang
A l l e  R e c h t e  V o r b e h a l t e n

Preisaufgabe zum Scliinkeifest 1915
auf dem Gebiete der Architektur 

E n t w u r f  zu  e in e r  V o lk s h o c h s c h u le
Die R eichshauptstad t beschließt am 18. Oktober 1918, zum 

Gedächtnis der großen Zeit geistiger und politischer E rhebung 
unseres Volkes vor hundert Jah ren , zugleich in dem B ew ußt
sein der T ragw eite einer E n tfa ltung  der im Volke noch schlum 
mernden geistigen und sittlichen K räfte die S tiftung  einer V olks
hochschule.

Das für das B auvorhaben zur V erfügung stehende Gelände 
is t  an der Grenze des Z entrum s der S tad t zu denken, und is t 
aus einem Lagoplan 1 :  4000 ersichtlich, der von der G eschäfts
stelle des A. V. B. zu beziehen ist.

Ein A real von 6 ha, auf dem Lageplan m it a  b c d be
zeichnet, is t  zur E rrich tung  der Baulichkeiten bestim m t worden, 
die nach dem Program m  Gegenstand des E ntw urfes sind.

Die südlich vorgelagerte F läche a b e f soll zu einem 
ruhigen öffentlichen Schm uckplatz A  ausgesta lte t werden. Die 
Annahm e teilw eiser B ebauung dieser Fläche m it öffentlichen 
oder privaten, hohen oder niedrigen B aulichkeiten außerhalb 
des Program m s is t zulässig und erwünscht.

F ü r die A usgesta ltung  des P latzes B nördlich a b c d 
können gleichfalls V orschläge gem acht werden.

Des w eiteren kann der P la tz  C, dessen Größe im Lageplan 
der des P ariser P latzes entspricht, nach Größe und Form 
geändert werden.

U nterteilungen der Baublöcko können vorgenommen werden.
Die Gliederung des Ganzon in Räume, die für festliche 

und politische V ersam m lungen und für volkstüm liche Konzerte 
bestim m t sind, und solche, die dem U n terrich t und der freien 
S trebsam keit w eiter V olkskreise dienen sollen, erg ib t sieh aus 
nachstehendem  Raum program m . Die E inteilung der Raum 
gruppen nach Gebäuden soll nu r einen ungefähren A nhalt bieten. 
Don In h a lt des ganzen Program m s zu einer einzigon, geschlossenen 
B auanlage zusam m enzufassen oder in einzelne, getrennte Gruppen 
aufzulösen bleibt den Bewerbern überlassen.

Die Hochschule h a t keinen eigenen Lehrkörper. D er U nter
rich tsbetrieb  beschränk t sich im allgemeinen auf die A bend
stunden, während der V erkehr zum F estsaalbau und zur Ver
w altung, die B enutzung der B ibliothek und der B etrieb in  den
gym nastischen L ehransta lten  an keine Tageszeit gebunden ist.

Die Baulichkeiten sollen nu r in einfachen aber gediegenen 
Stoffen äußerlich und innerlich durchgebildet werden.

Im  einzelnen w ird verlangt:
A. E in  F e s t s a a l b a u

1 große F esthalle  etwa .  ..............................................  1800 qm
m it Emporen, Orchesterpodium , Orgel, Stimm- und 
Künstlerzim m orn. F este  Sitze.

1 Vorhalle oder V orsaal m it Kassen
1 Nebensaal, ohne feste S i t z e ..........................................  500 „

brauch t n icht notw endig auf einer Höhe m it der 
F esthalle  zu liegen, soll aber andererseits auch der 
Hochschule als auditorium  maximum und zu P re is
verteilungen dienen.

Große K leiderablagen und Toiletten in zweck
m äßiger V erteilung. W andelhallen, Büffeträume.

2 große Raum anlagen für Schausamm lungen der K unst
und der Technik j e ...........................................................  500 „
m it besonderem Zu- und Aufgang.

Zu jeder Schausam m lung S tudien W erkstätten fü rK unst 
und Technik, m it einigen Nebenräumen je im
ganzen ............................... .... . ..  . . .  . . . . 180—200 „

J e  2 Räume für die V erw altung der Sammlungen.
Kleine Kleiderablagen, Toiletten.

1 ständige W irtschaft für M ittagstisch  und abend
liche Z u s a m m e n k ü n f te ............................................... 200—300 „
Die dazu gehörigen W irtschaftsräum e.

B. E in  o d e r  z w e i H ö r s a a l g e b ä u d e  o d e r  - F lü g e l  
m it zusammen:

2 H örsälen jo  e tw a .................................................................. 300 qm
6 * „ „    200 „

10 „    8 0 - 1 0 0  „

Saaldienerzimm er. M it den H örsälen verbunden aus
reichende V orbereitungszim m er; alle H örsäle sind 
m it steigenden S itzreihen gedacht.

M ehrere Säle für wechselnde A usstellungen, zusammen

C. E in  G e b ä u d e  f ü r  d ie  V e r w a l t u n g

unter U m ständen m it der B ibliothek verbunden.
1 Zimm er für den R ektor m it Vorzimmer, zusammen

e t w a .................................................................................
1 Zimm er für den G eschäftsführer etwa . . . .
4 Zim m er für A ssisten ten , zusammen e tw a . . .
1 S itzungsaal fü r die Tagungen des A usschusses 

des gesam ten Volksbildungsw esens etw a . . .
2 Konferenzzimm er, zusammen e t w a ........................
1 Zimm er für den K artenverkauf der gem einnützi 

gen V e ra n s ta ltu n g e n ....................................................
2 Zimm er für S ta tis tik , zusammen e t wa . . . .  
etwa 3 Sprechzimmer für Dozenten, zusammen

„ 3 Zimm er für R echtsauskunft, zusammen .
Räume für das S ekretariat, zusammen etw a . .
1 Kasse, bestehend aus Zahlraum , Rendantenzim m er

Tresor, zusammen etw a . , ...................................
W arteräum e und Botenzimmer.
1 A rchiv e tw a ......................................................................
1 größere D ienstw ohnung eines U nterbeam ten, etwa 
4 kleinere D ienstw ohnungen, zusammen otwa . .

200 qm

60
40
80

80
80

20
40
60
60

100

100

80
120
250

D. B i b l io th o k b a u

un ter U m ständen m it C verbunden.
Eine Zentralvolksbibliothek errich te t die S tad t an anderer

Stelle. Eine größere F iliale, zugleich für die Bedürfnisse dor
Hochschule zugeschnitten, w ird im  B au  D angologt.
1 Ausleihbibliothek, Speicher für 250 000 Bände m it 

in einfachster W eise angeordneten P lätzen  für K a
talog, E ingabe und Ausgabe.

1 Zimm er und \
1 Konferenzzimmer für den V o rs teh e r/
2 Zimm er für die A s s i s t e n t e n .............................
1 S itzungssaal für den B ibliotheksauschuß . .
1 A usstellungsraum  fü r N euerwerbungen etwa
1 Lesesaal m it H andbibliothek von etw a 10 000 B än

den, bequem von der S traße aus erreichbar, etwa 
Die B üchergestelle sind der G liederung des Raumes 
harm onisch einzufügen.

1 Z eitschriftenlesesaal etw a . . .

zusammen

B ücheraufzüge

E. E in  L e h r g e b ä u d e  I  f ü r  G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n

12
2
1
4

Lehrerzim m er . .     .
Zeichensäle fü r K unstzeichnen je  75 qm, zusammen

1 Raum  für Hilfsmodelle 
1 H örsaal, m it steigenden Sitzen gedacht 

D azu ein V orbereitungszim m er bequeme 
den Zeichensälen.

1 kunsth isto risches K a b in e t t .......................
1— 2 Zim m er für K arten  und Globen je  .

50 qm

50
50

. 150 n

i 300
!

r>

. 150
4 0 - 5 0
4 0 - 5 0

¡ h a f te n

90— 750 qm
. 100

50
i 300

25
100

i
»

50 5J
25 V

250 n
können im U ntergeschoß liegen.

Botenzimmer.

F. E in  L e h r g e b ä u d e  I I  f ü r  N a t u r w i s s e n s c h a f t  u n d  
T e c h n ik

m it dem gleichen Raumbedarf.
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G. E in  G e b ä u d e  f ü r  r h y t h m i s c h e  G y m n a s t ik  
1 Vorhalle
1 großer gym nastischer Saal m it Nebenräum en für 

einfache szenische Gliederung, zu Choraufmärschen, 
zum An- und A uskleiden und für Geräte, sowie 
m it vorderem orchesterartig  vertieften Raum und 
wenigen steigenden S itzreihen für Zuschauer, zus.

4— 5 K lassen für theoretischen und praktischen U n te r
rich t z u s a m m e n ............................. ..... .............................

1 G e s a n g s a a l ............................................................................
1 Sam m lungsraum  e t w a ....................................................
1 L e h r e r z im m e r ............................. ........................................
B rausebäder fü r M änner und F rauen  je  etw a . . .
2 R uheräum e je  etwa . . • .........................................

H. E in  G e b ä u d e  f ü r  t u r n e r i s c h e  G y m n a s t ik  
m it dem gleichen Raumbedarf.

An den T urnsaal sind Nebenräume zum Fechten, 
zu A ufm ärschen, zum An- und A uskleiden und für 
G eräte anzugliedern.

Die Badeanlagon sollen auch von der S traße aus 
d irek t erreichbar sein.

J e  1 W ohnung für einen Beam ten zu G und H  etwa 100 qm 
In  allen Gebäuden und Geschossen sind reichliche Toiletten 

für M änner und F rauen  anzulegen.
A n geeigneter S telle is t  ein A ufbau m it P la ttfo rm  für 

astronom ische B eobachtungen und V orführungen anzuordnen.
P lä tze  im Zusam m enhang m it den gym nastischen Gebäuden 

sind notwendig. Schöne Höfe und G ärten m it Zuschauer
to rrassen  und gedeckten W andelgängen sind erw ünscht.

F ü r  die Breitenm aße der Treppen, F lu re und A usgänge zu 
don V ersam m lungsräum en soll die je tz t  gü ltige Polizeiverord

nung über die bauliche A nlage und innere E inrich tung  von 
öffentlichen V ersam m lungsräum en im allgemeinen m aßgebend sein.

A n Zeichnungen werden verlang t:
1 L ageplan 1 :1 0 0 0 .
1 G esam tgrundriß des Erdgeschosses der A nlage a b c d 

m it den darin  enthaltenen G arten- und Hofanlagen 1 :4 0 0 .
Die übrigen G rundrisse in Teilen 1 :4 0 0 .
2 G osam tansichten 1 :2 0 0 .
1 H aup tansich t 1 :1 5 0 .
1 Toilzeichnung eines hervorragenden Teiles der H aup tfron t 

des Festsaalbaues 1 :5 0  nebst F ron tschn itt, die das W esen der 
A rch itek tu r zur klaren  A nschauung bringt.

1 zusam m enhängender H aup tlängsschn itt durch die ganze 
A nlage 1 :2 0 0 .

1 S chn itt durch die F esthalle  und den Vorsaal 1 :1 0 0 , in 
welchem die gew ählten K onstruktionen k la r und deutlich dar
zustellen sind.

E ine farbige D arste llung  des Q uerschnitts der F estha lle  1 :50 .
1 Bild der B augruppe aus der Vogelschau.
F ern er is t ein kurzgefaßter E rläu terungsberich t beizufügen, 

in dem die A nlage in großen Zügen besprochen und begründet 
w ird.

D er Dampf für die Heizungs- und L üftungsanlago und für
die B äder wird aus einem F ernw erk  entnommen.

D iejenigen Bew erber, die den E rlaß  der häuslichen P rü 
fungsarbeit beantragen wollen, haben folgende L eistungen  zu 
erfü llen :

a. Die H eizung und L üftung  eines H auptraum es is t  dar
zustellen und rechnerisch zu begründen.

b. Eine der w ichtigeren K onstruktionen is t  zeichnerisch 
darzustellen und s ta tis tisch  zu begründen.

I

500 qm

200
100

50
25
50
50

auf dem Gebiete des Wasser- und Straßenbaues 
A u s b a u  d e r  S a a le  b e i  M e r s e b u r g

Es w ird beabsichtigt, einen Schiffahrtskanal für 600 t- 
Schiffe von Leipzig nach der Saale zu erbauen, der oberhalb 
M erseburg m ünden soll. D a die Saale von derartigen  Schiffen 
zurzeit n ich t befahren werden k an n , is t  ein entsprechender 
A usbau dieses F lusses bis zur K analm ündung notw endig und 
w eiter bis W eißenfels in A ussich t genommen. F erner w ird der 
Bau einer S taatsbahnlin ie  geplant, die aus der S trecke M erse
b u rg -K o rb e th a , etw a in der Höhe von L euna— Ockendorf ab
zweigend, über Zöschen nach Leipzig führen soll.

D ie D urchführung dieser V erkehrspläne w ird dadurch er
schw ert, daß die un terhalb  der E isenbahn K orbe tha—Leipzig 
vorhandenen, unregelm äßig verlaufenden Deiche der rech tssei
tigen T alniederung keinen sicheren Schutz gegen H ochw asser 
gewähren. Deshalb is t  in  V erbindung m it den genannten V er
kehrsplänen eine durchgreifende R eglung der Hochwasser- und 
D eichverhältnisse von der E isenbahnbrücke bei D ürrenberg  bis 
zur Eisenbahnbriicko bei Schkopau un te r voller W ahrung  der 
landw irtschaftlichen In teressen vorzunehmen.

In  der D urchführung aller dieser P läne  is t eine gew ichtige 
G rundlage für die W eiteren tw ick lung  der S ta d t M erseburg zu 
erblicken. Die günstige geographische L age der S tad t, sowie 
die im benachbarten Geiseltal, am L eipziger K anal und im 
oberen Saaletale vorhandenen reichen Braunkohlenfelder lassen 
erw arten, daß M erseburg als K notenpunkt zweier bedeutender 
W asserstraßen  künftig  mehr, a ls bisher, H andel und Gewerbe 
an sich ziehen wird. D aher m üssen alle M aßnahmen m it S tadt- 
erw eiterungsplänen in Zusam m enhang gebrach t werden, die da
hin gehen, die durch die neuen G roßschiffahrtsstraßen gegebenen 
günstigen Bedingungen für die H erstellung von H afenanlagen 
und Industrieansiedelungen auszunutzen. Eine gleichm äßig be
friedigende L ösung  der vorgenannten P läne is t nur bei e i n 
h e i t l i c h e r  B e a r b e i t u n g  möglich. S ie  is t  Gegenstand der 
Aufgabe.

Die B earbeitung g liedert sich im einzelnen wie folgt:
1. E n tw urf für die R eglung der Deiche und des Hoch

w asserabflusses der Saale zwischen den E isenbahnbrücken bei 
D ürrenburg  und Schkopau,

2. E n tw urf des A usbaus der Saale für den V erkehr von 
600 t-Schiffen auf der gleichen Strecke,

3. E n tw urf des Leipzig-Saale-K anals auf der S trecke von 
K riegsdorf bis zu r E inm ündung in die Saale-Schiffahrtsstraße,

4. E n tw urf einer Nebenbahnlinie L eipzig—M erseburg von 
dem bei W allendorf gegebenen A nschlußpunkte bis zu ih rer 
E inführung in  die Bahnlinie M erseburg—K orbetha, wobei auf 
eine unm ittelbare V erbindung m it der B ahnlinie M erseburg— 
M ücheln R ücksicht zu nehmen ist,

5. E n tw urf eines Handels- und U m schlaghafens für M erse
bu rg  m it E isenbahnanschluß,

6. Bebauungsplan für das im Süden der östlichen V ororte 
von M erseburg gelegene Gelände, das der Industrieansiedlung 
erschlossen werden soll.

Es kommen in F rag e : Fabriken  zur B earbeitung landw irt
schaftlicher Erzeugnisse, B rücken- und M aschinenbauanstalten, 
Schiffswerften, L ederbearbeitungsfabriken, S teingut- und P o r
zellanfabriken, G lashütten , chemische Industrien  und den ge
nannten B etrieben verw andte Gewerbe.

Bei der E ntw urfsbearbeitung  is t  besonders darauf R ück
s ich t zu nehmen, daß der B lick vom rech ten  Saaleufer auf 
M erseburg, das der Dom beherrsch t, n ich t bee in träch tig t wird. 
D esgleichen muß dafür geso rg t werden, daß die auf dem 
rechten Saaleufer an der Saalebrücke liegende alte K irche, die 
aus dem 11. Ja h rh u n d e rt stam m t, eine w ürdige U m gebung er
hält. Auch muß beach tet werden, daß das nördlich des zu 
bearbeitenden Geländes gelegene, etw a für Industrie- und W ohn
zwecke geeignete Gebiet, durch die zu treffenden Maßnahmen 
in seiner A ufschlußm öglichkeit n ich t bee in träch tig t wird.

V erlangt werden:
1. 1 U ebersichtslageplan im M aßstabe 1 :1 0  000,
2. 1 Sonderlageplan der A nlagen bei M erseburg im Maß

stabe 1 :2 5 0 0 ,
3. Die zur E rläu te rung  der Entw ürfe erforderlichen Längen- 

und Q uerschnitte (Höhenm aßstab 1 :1 0 0 ),
4. L ängenschnitte  säm tlicher im E n tw urf behandelter 

B rücken im M aßstaüe 1 :  500 für die L ängen und 1 :1 0 0  für 
die Höhen,

5. A usführlicher E n tw urf einer W ehranlage im M aßstabe 
1 :1 0 0  m it rechnerischer B egründung,

6. E n tw urf eines W ohn- und D ienstgebäudes fü r den H afen
m eister,

7. Die erforderlichen hydrotechnischen Berechnungen,
8. 1 E rläu terungsberich t.
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A ls U nterlagen werden zur V erfügung ges te llt:
1. 1 U ebersicktslageplan im M aßstab 1 :1 0  000,
2. 1 Lageplan der Gegend bei M erseburg im M aßstab 

1 :2 5 0 0 ,
3. L ängenschn itt und Q uerschnitte der Saale,
4. W asserm engen und W asserstiinde der Saale,

5. L ängenschn itt der S traße M erseburg— W allendorf,
6. Angaben über den der B earbeitung zugrunde zu legen

den V erkehr.
Die Höhenlage der A nschlußpunkte des Leipzig-Saalekanals 

und der Bahnlinie M erseburg— Leipzig sind in dem Uebersichts- 
lageplan angegeben.

Die M itg lie d e r  des A rc h ite k te n -V e re in s  werden eingeladon, 
sich au der Bearbeitung der vorstehenden Aufgaben zu beteiligen. 
Nach den Wettbewerbsbestimmungen (§§ 44— 52 der Geschäftsordnung 
des Vereins) sind die Arboiten bis zum 1. November 1914, n a c h 
m it ta g s  2 U h r , in der Geschäftsstelle des Vereins, Berlin W  66, 
Wilhelmstraße 92/93, abzuliefern (Zeichnungen in Mappe, Erläutorungs- 
bericht gebunden). Später eingelieferte Arbeiten werden von der Be
werbung ausgeschlossen. Bei Versendung durch die Post, die post-und 
bestellgeldfrei zu erfolgen hat, ist für die Ablieferung die Zeitangabe des 
Postaufgabestem pels maßgebend. Auf dem Abschnitte der Postpaket- 
adresso ist das Kennwort der Arbeit zu vermerken. Die Teilnehmer 
ersuchen wir in ihrem eignen Interesse, von einer Versendung der 
Arbeiten durch die Bahn abzusehen, da bei dieser Art der Versendung 
die rechtzeitige Ablieferung der Arbeiten unter Umständen schwer 
nachweisbar ist. D a m it d ie  M appen  n ic h t  zu u n h a n d l i c h  g ro ß  
und  schw er w e rd e n , w ird  e r s u c h t ,  die E n t w u r f s b l ä t t e r  t u n 
l i c h s t  auf  h a l b e  W h a t m a n g r ü ß e  zu f a l t en  und  f ür  die 
Z e i c h n u n g e n  s t a r k e s  P a p ie r  zu v e r we n d e n ,  so daß ein 
n a c h t r ä g l i c h e s  A u f z i e h e n  der  B l ä t t e r  e n t b e h r l i c h  is t .  Aus 
ähnlichen Gründen werden zweckmäßig verglaste Einrahmungen von 
Schaubildern und dergl. vermieden. Zudem muß sich der Vorstand 
das Recht Vorbehalten, um Beschädigungen der Bilder und Verletzungen 
von Personen vorzubeugen, die Bilder während der Prüfung und Aus
stellung der Arbeiten aus den Glasrahmen entfernen zu lassen. Bei 
sehr umfangreichen Arbeiten wird empfohlen, die Pläne in mehreren 
Mappen unterzubringen.

J e d e s  E n t w u r f s s t ü c k  i s t  mi t  dem für  die A r b e i t  g e 
w ä h l t e n  K e n n w o r t  zu  b e z e i c h n e n .  Dem E n t w u r f  i s t  ein 
mi t  g l e i c h e m K e n n w o r t e  v e r s e h e n e r ,  v e r s c h l o s s e n e r  U m 
sc h l a g  b e i z u f ü g e n ,  in we l c h e m der  Na me  des  Ve r f a s s e r s  
a n z u g e b e n  i s t ,  sowi e  die s e l b s t g e s c h r i e b e n e ,  e i d e s s t a t t 
l i che  E r k l ä r u n g ,  daß  die  A r b e i t  ohne  f r emde  Hi l f e  a n 
g e f e r t i g t  ist .  Au ß e r d e m i s t  von a l l en  B e w e r b e r n  auf  de r  
A u ß e n s e i t e  des  U m s c h l a g s  die  V e r s i c h e r u n g  a b z ugobe n ,  
daß de r  Ve r f a s s e r  s ic h  zum  E i n t r i t t  in den Verei n 
spätestens b is  zum  31. Miirz 1914 g e m e l d e t  h a t  (§ 47 der Ge
schäftsordnung). Die am Wettbewerb teilnehmenden Königlich Preußi
schen und Großherzoglich Hessischen Regierungsbauführer, die die häus
liche Arbeit zur Staatsprüfung erlassen haben wollen, müssen ferner auf 
der Außenseite des Umschlags erklären, daß sie die Prüfung für den 
preußischen bezw. hessischen Staatsdienst im Baufach abzulegen beab
sichtigen und zu diesem Zwecke die Ueborsendung der Arbeit an das

Königlich Preußische technische Oberprüfungsamt in Berlin bezw. an 
das Großherzoglich Hessische technische Oberprüfungsamt in Darm
stadt beantragen. Auch daB Königlich Sächsischo technische Ober- 
prüfungsamt in Dresden ist ermächtigt, die von Königl. Sächsischen 
Rogierungsbauführern herrührenden Wettbewerbsarbeiten einer Beur
teilung zu unterziehen und gegebonenfalls, sofern sie den zu stellen
den Anforderungen entsprechen, die Erlassung der häuslichen Probe
arbeit für die Staatsprüfung beim Königlich Sächsischen Finanz
ministerium zu beantragen. Diejenigen Königlich Sächsischen Re- 
gierungsbauführer, die diese Vergünstigung erlangen wollen, haben nach 
Beendigung des Wettbewerbs einen entsprechenden Antrag beim König
lichen technischen Oberprüfungsamt in Dresden zu stellen. Vor Ein
reichung der Wettbewerbsarbeit bei diesor Behördo sind von ihnen 
sämtliche Entwurfsstücke mit der eidesstattlichen Versicherung zu 
versehen, daß sie ohne fremde Hilfe angefertigt sind.

Die Preisarbeiten werden alsbald nach ihrem Eingänge für die 
Mi t g l i e d e r ,  ferner vor dem Schinkelfest ö f f e n t l i c h  ausgestellt. In 
der letzten Versammlung des Februar bezw. in der ersten Versamm
lung des März wird der Bericht des Beurteilungs-Ausschusses ver
lesen; zugleich werden die Namen der Verfasser derjenigen Arbeiten 
verkündet, welche durch Zuerkennung des Staatspreises oder der 
Plakette des Vereins ausgezeichnet oder als Ersatz für die häusliche 
Arbeit zur Staatsprüfung angenommen sind. Die Erteilung der Preise 
und die Aushändigung der Plaketten erfolgt beim Schinkelfeste.

Die mit dem Staatspreise gekrönte Arbeit wird Eigentum des 
Vereins. Die von den technischen Oberprüfungsämtern als Ersatz für 
die häusliche Arbeit zur Staatsprüfung angenommenen Arbeiten bleiben 
in Verwahrung dieser Bohörden. Der Verein hat das Recht, von den 
eingegangenen Arbeiten die ihm geeignet erscheinenden unter Nennung 
des Verfassers zu veröffentlichen.

Der Verfasser eines mit dom Staatspreise gekrönten Entwurfs 
ist verpflichtet, Innerhalb zweier Jahre die auf wenigstens drei 
Monate auszudehnende Studienreise anzutreten, vier Wochen vor ihrem 
Antritte beim Vorstande die Auszahlung des Preises zu beantragen, 
ferner einen Reiseplan einzureichen, etwaige Aufträge des Vereins 
entgegenzunehmen und auf der Reise auszuführen, die erfolgte Rück
kehr dem Vorstande unverzüglich anzuzeigen und sechs Wochen 
später Reisebericht und Skizzen vorzulegen. Der Verein hat das 
Recht, den Reisebericht und die Skizzen in seiner Wochenschrift oder 
in sonst geeigneter Weise zu veröffentlichen. Dem Verfasser ist es 
indes unbenommen, außerdem den Bericht und die Skizzen auch noch 
an anderer Stelle zu veröffentlichen.

Berlin, im Dezember 1913 
D er Vorstand des A rchltokton-V ereins zu Berlin

Ko e h n

Biicher, welche in die Bibliothek 
(15. Oktobor bis

S t u d i o ,  The 487
[Nebst]

1913, autumn-number == Peasant art in Italy. Ed. by Charles Hohne
1913. (V m , 444 S. m. 92 teils farb. Taf.) 4°

1913—14, winter-number =  Painter-etchers, The great, from Rem-
brandt to Whistler. By Malcolm C. Sa- 
laman. Ed. by Charles Hohne, 1914. (X, 
264 S. m. Abb.) 4°

Alberti, Leon Battlsta. Zehn Bücher Uber die Baukunst. Ins Deutsche 
übertragen, eingeleitet u. m. Anmerk. u. Zeichu. versehen durch 
Max Theu,tr. Wien u. Leipzig 1912. (LXIV, 739 S.) 8° k 1376 

G e s c h i c h t e  de r  n e u e r e n  B a u k u n s t  von Jacob Burckhardt, W il
helm Lübke [u. a.] 3. Aufl. Bd 2, 3. Esslingen 1914. (M. Text- 
abb.) !;8° k 2795

Bd 2 =  Lübke, Wilhelm. Geschichte der Renaissance in
Deutschland. Neu bearb. von Albrecht Haupt. Bd 1. 
1914. (XII, 490 S.)

Bd 3 =  Lübke, Wilhelm. Geschichte der Renaissance in
Deutschland. Neu bearb. von Albrecht Haupt. Bd 2. 
1914. (VIII, 538 S.)

Cassel .  Ba u-  und  K u n s t d e n k m ä l e r ,  Die, im Regierungsbezirk 
Cassel . . .  Bd 5. Marburg 1913. 4° m 3628

Bd 5 =  Weber, Paul. Kreis Herrschaft Schmalkalden. 1913. 
(XIII, '276 S.) [Nebst] Atlas. (200 Taf.)

Mainz.  Grein, Wilhelm. Zur Baugeschichte des Domes zu Mainz. 
Neue Untersuchungen über die Bauzeit des romanischen Mittel
schiffes. Mainz 1912. (VIII, 51 S. m. 9 Taf.) 8° k 4290

des A.V. B. neu aufgenommen sind 
16. Dezember 1913)

O e s t e r r e i c h - U n g a r n .  K u ' n s t t o p o g r a p h i e ,  Oesterreichische . . . 
Bd 14. Wien 1914. 4° m 4491

Bd 14 =  D reger, Moriz. Baugeschichte der K. K. Hofburg 
in Wien bis zum 19. Jahrhunderte. Wien 1914. 
(XI, 354 S. m. Abb. u. 155 Taf.)

Sa c hs e n .  Darstellung, Beschreibende, der Bau-  und  K u n s t d e n k -  
mä l c r  der Provinz Sachsen. H. 32. Halle a. S. 1913. 8° k 4750

H. 32 — Ilergner, Heinrich u. C. Eduard Jacobs. Grafschaft 
Wernigerode. 1913. (XIX, 287 S. m. 23 Taf. u. 
1 Karte.)

Wi e s b a d e n .  Lutlimer, Ferdinand. Die Ba u-  und  K u n s t d e n k 
mä l e r  des Regierungsbezirks Wiesbaden . . .  Bd 5. Frankfurt a. M.
1914. 4° k 5064

Bd 5 =  Die Kreise Unter-Westerwald, St. Goarshausen, Unter
taunus und Wiesbaden Stadt und Land. 1914. (XXI, 
249 S. m. 30 Taf. u. 1 Karte.)

Rietschel, H. Leitfaden zum Berechnen und Entwerfen von Lüf- 
tungs- und Heizungs-Anlagen. Ein Hand- und Lehrbuch für Inge
nieure und Architekten. Unter Mitw. von K. BrahMe. 5. neubearb. 
Aufl. T. 1, 2. Berlin 1913. (M. Textabb. u. 33 Taf.) 8° k 10 715 

Schwindrazheim, 0 . Das Va t e r h a u s .  Wie Suchers zu einem 
Vaterhaus kamen. Wiesbaden o. J . (64 S.) 8°. k  11642 b

Hotopp, Ludwig. Bewegliche Brücken. Ein Hand- u. Lehrbuch für 
Ingenieure und Studierende des Bauingenieurwesens. T. 1. Han
nover 1913. 4° m 16 220

T. 1 — Die Klappbrücken. 1913. (103 S. m. Textabb.)
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Flegel, Max- D. Der Panamakanal. Die Bedeutung dos Kanalbaues, 
seine Technik und Wirtschaft. Berlin 1911. (VII, 183 S.) 8°

k 18 561
M altern, E. Der Thalsperrenbau und die deutsche W asserw irt

schaft. E. techn. u. Wirtschaft!. Studie üb. d. Frage d. Niedrig
wasservermehrung d. Ströme aus gemeinsamen Sammelbecken für 
Hochwasserschutz, Kraftgewinnung, landwirtschaftliche Bewässerung 
und Schiffahrtszwecke. Berlin 1902. (VI, 100 S.) 8o k  19 522 

Mayer, Max. Die Wirtschaftlichkeit als Konstruktionsprinzip im Eisen
betonbau. Berlin 1913. (VI, 148 S. m. Textabb.) 8° k 20 519 

Kleinloge], A. Veranschlagen von Eisenbetonbauton. Grundlagen für 
den Entwurf und für die Kostenberechnung von Tief- und Hoch
bauten. Berlin 1913. (VI, 96 S. m. Textabb.) So k 27 487

TVeisbnch, Franz. Bauakustik. Schutz gegen Schall und Erschütte
rungen.' Berlin 1913. (VI, 95 S.) 8° k 28 495

Manno, Richard. Energetik, Mechanik und Freiheit. Dortmund 1913.
'(298 S.) 8° k 29 546

H artm ann, F ried rich . Die statisch unbestimmten Systeme des Eisen- 
und Eisenbetonbaues. Berechnet aus der Formänderungsarbeit und 
und aus den Formänderungen selbst. Berlin 1913. (VI, 199 S. m. 
Textabb.) 8° k 29 927

Gehler, W. Der Rahmen. Einfaches Verfahren zur Berechnung von 
Rahmen aus Eisen und Eisenbeton mit ausgeführten Beispielen. 
Berlin 1913. (VH, 188 S. m. Textabb. u. 2 Taf.) 8° k  29 928

Engessor, F r . Die Berechnung der Rahmenträger mit besonderer 
Rücksicht auf die Anwendung. Berlin 1913. (51 S. m. Textabb.) 8°

k 29 929
Mohr, Otto. Abhandlungen aus dem Gebiete der technischen Mechanik.

2. neubearb. u. erw. Aufl. Berlin 1914. (XII, 567 S. m. Textabb.) 8°
k 29 938

Ber l i n .  B a u - P o l i z e i  - O r d n u n g  für den Stadtkreis Berlin vom 
15. August 1897. 9. Aufl. M. Berücks. der bis Oktober 1913 er
lassenen Änderungen u. verm. durch andere baupoliz. Bestimmungen. 
Berlin 1913. (104 S.) 8o k 31690

Dreger, A. Die Berufswahl im Staatsdienste. E. Zusammenstellung 
der wichtigsten Vorschriften über Annahme, Ausbildung, Prüfung, 
Anstellung und Beförderung in sämtlichen Zweigen des Reichs- u. 
Staats. =  . . . Dienstes . . . 11. Aufl. neu bearb. u. verm. von
S. Waldenburg Dresden u. Leipzig 1913. (VIII, 396 S.) 8° k 33 608 

V o r s c h r i f t e n  über die Ausbildung und Prüfung für den Staats
dienst im höheren Baufache vom 1. April 1913. Berlin 1913. (20S.) 8“

k  33 727
Ber l i n .  U n i v e r s i t ä t .  Jahrhundertfeier der Königlichen Friedrich- 

Wilhelms-Universität zu Berlin 10.—12. Oktober 1910. Bericht im 
Auftrag des Akademischen Senats erstattot von dem Prorektor 
Erich Schmidt Berlin 1911. (318 S.) 8° k 33 901

Sclnnoller, Gustav. Charakterbilder. München u. Leipzig 1913. (VI, 
302 S.) 8° k 36 710

Ergebnis der Versammlung am 15. Dezember 1913
D ie am 15. d. M. auf A n trag  der Gruppe der Regierungs- 

baum eister im A rchitekten-V erein einberufene V ersam m lung 
faßte nahezu einstim m ig bezüglich der B a u m e i s t e r t i t e l f r a g e  
den vom R eferenten H errn  Regierungsbaum eister S tre it im 
Namen der Gruppe beantrag ten  B eschluß, daß der V orstand 
des A. V. B. un ter H inzuziehung von V ertre te rn  der Gruppe 
zur A usarbeitung  der E ingaben an den B undesrat und das 
S taatsm inisterium  erm ächtig t w ird, wie sie in dem Beschluß*)

*) D er Beschluß der Gruppe schließt sich eng an die Forderungen an, 
welche der Verband deutscher Architekten und Ingenieur-Vereine in einer E in
gabe an den B undesrat bereits im Jah re  J909 anfgestellt hat, indem er damals als 
Vorbedingung für die Baum eister die höchste allgemeine, wissenschaftliche und 
praktischeAusbildung verlangte also das Abiturientenexamen, dasDiplomingenieur- 
examan und das Banmeisterexamen.

der G ruppenversam m luug vom 18. November d. J .  bean
tr a g t  sind. — n

E in hübsches W erk  über P o t s d a m  erschein t soeben im 
V erlage von W eise & Co. un te r dem T ite l: P o t s d a m  e in  
S t a d t b i l d  d e s  18. J a h r h u n d e r t s  von O t to  Z ie le r .  Z u 
nächst is t  e rs t der I. Band herausgekom m en, der die S tad t- 
a reh itek tu r, die bürgerliche B aukunst Potsdam s, umfaßt, w äh
rend der dann folgende Band die Schloß- und Parkanlagen 
bringen soll. E s sind gute W iedergaben von photographischen 
Aufnahmen und Zeichnungen m it knappen erklärendem  T ext 
in gediegener Aufm achung.

Stellen filr Regier ung»baumoistor Im Staats-, Kommunal- mul Privatdienste
B e a r b e i t e t  von der  Gr u p p e  de r  R e g i e r u n g s b a u m e i s t e r  im A .V .B.

(Mitteilungen über offene Stellen erbeten an Herrn Regierungsbaumeister S t r e i t ,  Berlin NO 55, Pasteurstr. 17)
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A b k ü r z u n g e n :  Zbl. d, B. =  Zeutr&lblatt der Bauverwaltung. — D .Bz. =  Deutsche Bauzeitung.
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